
§ 0025 ZPO

In dem dinglichen Gerichtsstand kann mit der Klage aus einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld die
Schuldklage, mit der Klage auf Umschreibung oder Löschung einer Hypothek, Grundschuld oder
Rentenschuld die Klage auf Befreiung von der persönlichen Verbindlichkeit, mit der Klage auf Anerkennung
einer Reallast die Klage auf rückständige Leistungen erhoben werden, wenn die verbundenen Klagen gegen
denselben Beklagten gerichtet sind.

1https://juristi.club/juristikon/entry/6080-0025-zpo/

https://juristi.club/juristikon/entry/1311-grundschuld/
https://juristi.club/juristikon/entry/1311-grundschuld/
https://juristi.club/juristikon/entry/3038-verbindlichkeit/
https://juristi.club/juristikon/entry/3475-leistungen/?synonym=2259
https://juristi.club/juristikon/entry/6080-0025-zpo/

